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RS OGH 1999/4/13 46R478/99f
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.04.1999

Norm

EO §74

EO §292k Abs4

Rechtssatz

Dem betreibenden Gläubiger steht ein Kostenersatz für die Teilnahme an der Tagsatzung zur Parteieneinvernahme

über seinen Zusammenrechnungsantrag dann nicht zu, wenn der Verp9ichtete seinem Antrag zustimmt oder als

zustimmend zu behandeln ist.

Entscheidungstexte

46 R 478/99f

Entscheidungstext LG für ZRS Wien 13.04.1999 46 R 478/99f

Schlagworte

Exekutionsrecht; Kostenrecht; Zusammenrechnungsantrag; Antrag auf Zusammenrechnung und Kosten; Kosten der

Teilnahme an Tagsatzung im Exekutionsverfahren;
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